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Unsinn abräumen
Der neue Entwurf zur 

Staatsbürgerschaft ist voller 
Ungereimtheiten – und 

womöglich verfassungswidrig.
A
P

ter Schily, Brüderle; SPIEGEL-Titel 2/1999: Offene Fragen und ungelöste Probleme
Der Experte, der im Bundesverfas-
sungsgericht einen Vortrag zum
neuen Staatsbürgerschaftsrecht

hielt, konnte die Richter unter den Zuhö-
rern beruhigen. Die Probleme des Geset-
zesentwurfs von SPD, Grünen und FDP,
so Kay Hailbronner, würden erst in zwei
Jahrzehnten auftreten.

Bis dahin sind die jetzigen Richter längst
im Ruhestand. Dann aber, prophezeite der
renommierte Verfasser von Grundsatz-
werken zum Staatsangehörigkeitsrecht, wer-
de „auf das Verfassungsgericht einiges zu-
kommen“. In einer „Fülle von Streitver-
fahren“ würden jene Ausländerkinder vor
Gericht ziehen, die nach Innenminister Otto
Schilys Kompromiß-Novelle mit
23 Jahren einen ihrer Pässe ab-
gegeben sollen.

Das sogenannte Optionsmo-
dell macht aus den hier gebo-
renen Ausländerkindern Deut-
sche und nimmt zunächst ihre
Mehrstaatigkeit hin: Zum 1. Ja-
nuar 2000 soll das Gesetz in
Kraft treten. Wer dann jünger
als zehn Jahre ist, bekommt die
doppelte Staatsbürgerschaft auf
Antrag – wer erst danach ge-
boren wird, erhält automatisch
die deutsche Staatsbürger-
schaft.Voraussetzung: ein gesi-
cherter Aufenthaltsstatus min-
destens eines Elternteils.

Mit spätestens 23 Jahren
muß der Doppel-Paß-Inhaber
sich für einen der beiden Staaten entschei-
den.Wer bis zum 23. Lebensjahr nicht nach-
weist, daß er seine ausländische Staatsan-
gehörigkeit aufgegeben hat, und auch nicht
als Härtefall anerkannt wird, verliert die
deutsche Staatsangehörigkeit wieder.

Schilys Entwurf ist das Ergebnis der 
aufgeregten Kritik an der doppelten 
Staatsbürgerschaft – und der nach der 
Hessen-Wahl verlorenen absoluten rot-
grünen Bundesratsmehrheit. Das Options-
modell ist nunmehr auf die Wünsche des
freidemokratischen SPD-Partners in der
rheinland-pfälzischen Regierung zuge-
schnitten.

Die Anhänger der Ursprungsfassung
sind mit der Option nicht glücklich, hoffen
aber ebenfalls auf den von Hailbronner
versprochenen Zeitgewinn. „Wir müssen
das Ding einfach durchbringen“, sagt der
schleswig-holsteinische Innenminister
Ekkehard Wienholtz (SPD.) „Ich vertraue

Innenminis
darauf, daß wir spätestens in 18 Jahren mit
diesem Unsinn abräumen.“

Unsinniges und Undurchdachtes enthält
der Entwurf reichlich. „Offene Probleme
und ungelöste Fragen“ sah auch Hailbron-
ner bei der Diskussionsveranstaltung im
Karlsruher Gerichtsgebäude vor zwei Wo-
chen. Was etwa wird, wenn junge Op-
tionsdeutsche vor ihrem 23. Jahr ein Kind
bekommen? Nach der geplanten Regelung
wäre der Nachwuchs deutsch-türkischer
Eltern aufgrund seiner Abstammung Deut-
scher ohne Wenn und Aber – selbst wenn
die Eltern in ihr Heimatland zurückgekehrt
sind und den kleinen Deutschen in Anta-
lya zeugen und gebären.

Das Gesetz hat mitunter bizarre Folgen:
Die Kinder von Optionsdeutschen wären
besser gestellt als ihre Eltern – sie unter-
liegen gerade nicht dem Zwang, sich mit 23
Jahren für eine Staatsangehörigkeit ent-
scheiden zu müssen. Hailbronner sieht die
„Systemgerechtigkeit“ tangiert und schlägt
vor, über spezielle „Verlusttatbestände“
für diese Kinder nachzudenken.

Doch das, räumt der Professor selbst
ein, würde die Regelung in die Nähe einer
verfassungsrechtlich bedenklichen „Staats-
angehörigkeit minderen Rechts“ rücken.
Die verfassungsrechtliche „Gleichheits-
problematik“ sehen Juristen aber bereits
jetzt berührt: Denn für andere Doppel-
staatler, etwa Kinder von Eltern mit ver-
schiedenen Pässen, besteht der Options-
zwang nicht.

Verfasser von Grundgesetzkommenta-
ren äußern auch Bedenken gegen den „Op-
tionszwang“ als solchen – den vom Grund-
gesetz eigentlich geforderten „freien Wil-
lensentschluß“ gebe es hier nicht, so 
der Grundgesetzkommentator Friedrich
Schnapp von der Universität Bochum. Sei-
ne Bielefelder Kollegin Gertrude Lübbe-
Wolff hält eine solche Regelung generell
für verfassungsrechtlich „unzulässig“ und
„willkürlich“.

Schlecht dran ist auch ein Opti-
onsdeutscher, der seine ausländische
Staatsangehörigkeit aufgibt, aber das nicht
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einwandfrei nachweisen kann – etwa 
weil der Heimatstaat aus Bosheit oder
Schlendrian die nötige Bestätigung nicht
ausstellt. Die im Gesetz vorgese-
henen Härtefall-Regelungen gelten dafür
nicht.

Das Innenministerium hält das für kein
Problem und verweist auf die Verwal-
tungspraxis für Einbürgerungsfälle. Doch
die, weiß der Frankfurter Staatsrechtler
Günter Frankenberg, „ist in Berlin großzü-
gig und in München engherzig“.Wenn es,
wie hier, um Ausbürgerung geht, und
damit Grundrechte betroffen sind, so
Frankenberg, „muß das gesetzlich gere-
gelt sein“.

Offenbar haben die Bonner auch nicht
bedacht, was mit jenen Optionsdeutschen
wird, die zwangsweise ihre deutsche
Staatsbürgerschaft wieder verlieren. Das
Ausländergesetz ist auf diese Fälle nicht
abgestimmt. Die Ausgebürgerten wä-
ren dann weder Deutsche – noch hät-
ten sie das Aufenthaltsrecht eines Aus-
länders.

Auch dies ist für die Bonner Gesetzes-
schöpfer kein Problem – glauben sie etwa
selbst nicht daran, den von der FDP er-
preßten Optionszwang je umsetzen zu
müssen? Nur in einem Punkt wollen sie
ihr Gesetz nachbessern – für jene Zwangs-
ausgebürgerten, die gegen ihre Ausbürge-
rung gerichtlich vorgehen, aber den Rechts-
weg noch nicht ausgeschöpft haben. Sie
dürfen unter dem Schutz des Grundgeset-
zes bis zum Ende des Verfahrens in
Deutschland bleiben.

Erstaunlich, daß Unions-Fraktionsvize
Jürgen Rüttgers (CDU) angesichts dieser
Ungereimtheiten von seiner Mitte März
angekündigten Verfassungsklage gar nichts
mehr hören läßt.

Doch ein Erfolg käme der Union
womöglich gar nicht so gelegen: Würde
das Bundesverfassungsgericht den Opti-
onszwang für verfassungswidrig erklären,
dann hätten SPD und Grüne genau das
Staatsangehörigkeitsrecht, das sie von An-
fang an haben wollten. Dietmar Hipp
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